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Einkommensteuer . Veräußerung einer gemischt genutzten Immobilie mit 
aufwändig gestaltetem Garten 
 
Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Münster vom 18. Oktober 2022 ist ein auf den Garten 
eines gemischt genutzten Grundstücks entfallender anteiliger Kaufpreis nicht in den Aufgabegewinn 
eines Architektenbetriebs einzubeziehen. 
 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
 
Das Büro eines Architekten befand sich in seinem ansonsten zu Wohnzwecken genutzten Einfamilien-
haus und umfasste 22,62 % der Wohnfläche. Zum Grundstück gehörte ein ca. 150 qm großer, auf-
wendig gestalteter Garten. Im Streitjahr 2014 wurde das Grundstück für € 850.000,00 veräußert und 
kurze Zeit später die Betriebsaufgabe erklärt. Nach dem notariellen Vertrag sollten vom Kaufpreis 
€ 70.000,00 auf den Grund und Boden, € 680.000,00 auf das Gebäude und € 100.000,00 auf den 
Garten entfallen. 
 
Entgegen der Einkommensteuer-Erklärung, in der der Garten nicht in die Ermittlung einbezogen wurde, 
bezog das Finanzamt 22,62 % des Gesamtkaufpreises in den Aufgabegewinn ein. Das Finanzgericht 
Münster sah das allerdings anders. 
 
Die Gartenanlage ist steuerlich als selbstständiges Wirtschaftsgut anzusehen, auch wenn sie zivilrecht-
lich mit dem Grund und Boden und dem Gebäude eine Einheit bildet. Der Garten weist keinen Zu-
sammenhang zu den dem Betriebsvermögen des Architekten zugeordneten Büroflächen auf. Er ist von 
den im Dachgeschoss befindlichen Büroflächen aus nicht zugänglich gewesen und wurde aus-
schließlich privat genutzt. Wegen der besonders aufwendigen Herstellung bzw. Umgestaltung war der 
Garten vom „nackten“ Grund und Boden zu unterscheiden. 
 
Für das Finanzgericht bestanden keine Anhaltspunkte dafür, dass die Kaufpreisaufteilung nur zum 
Schein getroffen wurde. Der dem Garten zugewiesene Anteil erschien vertretbar. 
 

Einkommensteuer . Vermietung einer Immobilie vor Veräußerung als Steuerfalle 
 
Die Besteuerung des Veräußerungsgewinns eines innerhalb des Zehnjahreszeitraums veräußerten 
Grundstücks wird vermieden, wenn das Wirtschaftsgut im Zeitraum zwischen Anschaffung oder 
Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der Ver-
äußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde. Dies 
regelt § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG. 
 
Der Bundesfinanzhof hat am 19. Juli 2022 entschieden, dass der Gewinn aus der Veräußerung einer 
zu eigenen Wohnzwecken genutzten Immobilie innerhalb der Spekulationsfrist (10 Jahre), insoweit nicht 
von der Besteuerung ausgenommen ist, als er auf tageweise an Dritte vermietete Räume entfällt.  
 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
 
Ehegatten kauften 2011 ein Reihenhaus (ca. 150 qm Wohnfläche), das sie mit ihren Kindern be-
wohnten. 2012 bis 2017 vermieteten sie einzelne Zimmer im Dachgeschoss tageweise (konkret 
zwischen 12 und 25 Tagen pro Jahr) an Messegäste und erzielten daraus Vermietungseinkünfte. 
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2017 verkauften die Eheleute die Immobilie. Das Finanzamt unterwarf den Gewinn wegen der zeitweise 
erfolgten Vermietung einzelner Zimmer teilweise der Besteuerung. Das Finanzgericht Niedersachsen 
teilte diese Sichtweise jedoch nicht. Beurteilungsobjekt sei das gesamte Gebäude als Wirtschaftsgut. 
Die zeitweise Vermietung des Dachgeschosses führe nicht dazu, dass hinsichtlich des Dachgeschosses 
innerhalb des Gebäudes ein selbstständiges Wirtschaftsgut entstehe, das gesondert zu betrachten 
wäre. Die Freude der Eheleute währte (leider) nicht lange. Denn der Bundesfinanzhof hob die 
Entscheidung des Finanzgerichts auf. 
 
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ist der Gewinn aus der Veräußerung insoweit nicht von der 
Einkommensbesteuerung ausgenommen, als er auf tageweise an Dritte vermietete Räume entfällt. 
Denn eine räumliche oder zeitliche Bagatellgrenze für eine unschädliche Nutzungsüberlassung an Dritte 
besteht nicht.  
 
Maßstab für die Ermittlung des anteilig steuerbaren Veräußerungsgewinns ist das Verhältnis der 
Wohnflächen zueinander (durchgängig zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohnfläche zu vorüber-
gehend zu fremden Wohnzwecken überlassener Wohnfläche). In diesem Zusammenhang ist auf die 
Wohn- und nicht auf die Nutzflächen abzustellen, weil § 23 EStG die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 
privilegiert. 
 
Tipp: Deutlich positiver ist die Sichtweise beim häuslichen Arbeitszimmer. Denn wird eine zu eigenen 

Wohnzwecken genutzte Immobilie innerhalb der Spekulationsfrist veräußert, ist der 
Veräußerungsgewinn auch insoweit von der Besteuerung ausgenommen, als er auf ein zur 
Erzielung von Überschusseinkünften genutztes häusliches Arbeitszimmer entfällt. Dies hat der 
BFH im Jahr 2021 entschieden. 

 

Einkommensteuer . Mieterabfindungen sind keine anschaffungsnahen Herstel-
lungskosten 
 
Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG können Investitionen innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung 
nicht mehr als sofort abziehbare Werbungskosten berücksichtigt werden, wenn sie 15 % der Anschaf-
fungskosten des Gebäudes übersteigen. Die Aufwendungen wirken sich dann „lediglich“ über die 
langjährige Gebäude-Abschreibung aus. 
 
Eine Abfindung, die der Steuerpflichtige für die vorzeitige Kündigung des Mietvertrags und die Räumung 
der Wohnung an seinen Mieter zahlt, um das Gebäude umfangreich renovieren zu können, gehört nicht 
zu den anschaffungsnahen (fiktiven) Herstellungskosten. Die Aufwendungen sind nach einer Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs vom 20. September 2022 somit grundsätzlich sofort als Werbungskosten 
abzugsfähig. 
 
Zu den Aufwendungen im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1a S. 1 EStG gehören sämtliche Aufwendungen für 
bauliche Maßnahmen, die im Rahmen einer im Zusammenhang mit der Anschaffung des Gebäudes 
vorgenommenen Instandsetzung und Modernisierung anfallen. Gesetzlich ausgenommen sind:  
 

Ø Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen und 
Ø Aufwendungen für Erweiterungen. 
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Im Gegensatz zur Vorinstanz ist der Bundesfinanzhof der Ansicht, dass § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG auf 
Aufwendungen für bauliche Maßnahmen beschränkt ist – und da Mieterabfindungen keine baulichen 
Maßnahmen sind, sind sie grundsätzlich sofort abzugsfähig. 
 
Tipp: Mieterabfindungen sind jedoch (originäre) Herstellungskosten, wenn sie dazu dienen, die bis 

dahin vermieteten Gebäude abzubrechen und ein neues Gebäude errichten zu können. 
 

Einkommensteuer . Trennungsunterhalt durch unentgeltliche Überlassung einer 
Wohnung 
 
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten sind beim 
begrenzten Realsplitting bis zu € 13.805,00 pro Jahr als Sonderausgaben abziehbar (§ 10 Abs. 1a S. 1 
Nr. 1 EStG). Hinzu kommen übernommene Beiträge zur Basiskranken- und Pflegeversicherung. Dies 
bedarf allerdings der Zustimmung des Unterhaltsberechtigten, der die Unterhaltszahlungen seinerseits 
als sonstige Einkünfte versteuern muss. 
 
Steuerlich abzugsfähige Unterhaltsleistungen können auch durch Naturalleistungen bewirkt werden. 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist bei der unentgeltlichen Überlassung einer Wohnung 
an den geschiedenen oder dauerhaft getrennt lebenden Ehegatten die ortsübliche Miete auch dann 
anzusetzen, wenn die Parteien unterhaltsrechtlich einen betragsmäßig geringeren Wohnvorteil verein-
bart haben. 
 
Wird der Sonderausgabenabzug nicht beantragt oder fehlt hierzu die Zustimmung des Empfängers der 
Unterhaltsleistungen, können diese Unterhaltsaufwendungen ggf. als außergewöhnliche Belastungen 
berücksichtigt werden, wobei zu beachten ist, dass Unterhaltsleistungen nur insgesamt entweder als 
Sonderausgaben oder als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden können. 
 
Der Entscheidung lag folgender (verkürzter) Sachverhalt zugrunde: 
 
Der Steuerpflichtige schuldete seiner Ehefrau laut Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung 
einen Trennungsunterhalt von monatlich € 600,00. Solange die Ehefrau noch im gemeinsamen Haus 
lebte, wurden € 400,00 als Wohnvorteil der Ehefrau gegengerechnet, so dass der Steuerpflichtige nur 
€ 200,00 monatlich zahlte.  
 
In seiner Einkommensteuererklärung begehrte der Steuerpflichtige dann aber nicht nur einen Sonder-
ausgabenabzug in Höhe von € 7.200,00 (12 x € 600,00). Für die Nutzungsüberlassung der ehemaligen 
Familienwohnung sei nicht der in der Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung zugrunde gelegte 
Betrag von € 400,00, sondern der tatsächliche Mietwert seines Miteigentumsanteils, der mit monatlich 
€ 818,07 anzusetzen sei, zu berücksichtigen. Diese Ansicht teilten weder das Finanzamt noch das 
Finanzgericht Niedersachsen.  
 
Der Bundesfinanzhof hingegen bestätigte in der Revision die Sichtweise des Steuerpflichtigen. 
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Zunächst ist festzuhalten, dass der Anwendungsbereich des § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG insoweit nicht 
eröffnet ist, als die Nutzungsüberlassung Gegenstand eines entgeltlichen Rechtsverhältnisses ist. Die 
entgeltliche (d. h., auf einem Mietvertrag beruhende) Überlassung einer Immobilie an den geschiedenen 
oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten stellt keinen Missbrauch von rechtlichen Gestaltungs-
möglichkeiten dar und kann zu Einkünften aus Vermietung und Verpachtung führen, selbst wenn die 
Miete mit dem geschuldeten Barunterhalt verrechnet wird. Dies hat der Bundesfinanzhof bereits 1996 
entschieden. 
 
Dagegen handelt es sich bei einer unentgeltlichen Nutzungsüberlassung (wie im Streitfall) um 
Naturalunterhalt, der in Höhe der ortsüblichen Miete als Sonderausgaben gemäß § 10 Abs. 1a Nr. 1 
EStG berücksichtigt werden kann. Dabei ist die ortsübliche Miete auch dann anzusetzen, wenn die 
Parteien unterhaltsrechtlich einen betragsmäßig geringeren Wohnvorteil vereinbart haben. 
 
Tipp: Der Bundesfinanzhof hat den Streitfall an das Finanzgericht Niedersachsen zurückverwiesen. 

Im zweiten Rechtsgang wird das Finanzgericht neben der Ermittlung der ortsüblichen Miete für 
die überlassene Immobilie insbesondere zu erwägen haben, ob und – falls ja – in welcher Höhe 
ein auf die beiden gemeinsamen Kinder entfallender Wohnvorteil bei der Beurteilung der nach 
§ 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG abziehbaren Unterhaltsleistungen außer Betracht bleibt. 

 

Solidaritätszuschlag . Im Jahr 2020 und 2021 noch nicht verfassungswidrig 
 
Bei seiner Einführung im Jahr 1995 sollte der Solidaritätszuschlag (Soli) der Abdeckung der im 
Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung entstandenen finanziellen Lasten dienen. Mit 
dem Auslaufen des Solidarpakts II und der Neuregelung des Länderfinanzausgleichs zum Jahresende 
2019 hat der Soli seine Rechtfertigung als Ergänzungsabgabe aber nicht verloren. 
 
So sieht der Bundesfinanzhof die Erhebung des Soli in den Jahren 2020 und 2021 noch nicht als 
verfassungswidrig an (Urteil vom 17. Januar 2023). 
 
Nach der Urteilsbegründung kann sich ein vorübergehender Mehrbedarf des Bundes auf sehr lange 
Zeiträume erstrecken. Dies kann bei einer „Generationenaufgabe“, wie der Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse in den alten und neuen Bundesländern, ein Zeitraum von bis zu 30 Jahren sein – 
und dieser Zeitraum ist beim Soli jedenfalls 26 bzw. 27 Jahre nach seiner Einführung noch nicht 
abgelaufen. 
 
Seit 2021 werden wegen der erhöhten Freigrenzen nur noch Bezieher höherer Einkommen mit dem Soli 
belastet (vgl. das „Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995“). Nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs ist die Staffelung des Soli mit Blick auf das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes 
gerechtfertigt. 
 
Auf den Soli, den Kapitalgesellschaften auf die Körperschaftsteuer zahlen müssen, hat die Rückführung 
des Soli keine Auswirkungen. Auch auf Einkünfte aus Kapitalvermögen, die der Abgeltungsteuer unter-
liegen, wird weiterhin der volle Soli fällig. 
 
Wie geht es nun weiter? Da der Bundesfinanzhof nicht von der Verfassungswidrigkeit des Soli überzeugt 
ist, kommt eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht nicht in Betracht. Die Steuerpflichtigen haben 
aber nun die Möglichkeit, Verfassungsbeschwerde einzureichen.  
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Umsatzsteuer . Keine Steuerschuld für überhöhten Steuerausweis an Endver-
braucher 
 
Weist ein Unternehmer in der Rechnung einen höheren als den gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer-
betrag aus (z. B. 19 % anstatt 7 %), schuldet er auch den überhöhten Betrag. § 14c Abs. 1 S. 2 UStG 
erlaubt zwar die Korrektur des überhöhten Ausweises per Rechnungsberichtigung. Doch gerade bei 
vielen Kleinbetragsrechnungen an Endverbraucher ist dies problematisch bzw. faktisch unmöglich, weil 
die Kontaktdaten der Personen oft nicht bekannt sind. 
 
Zu der Thematik „überhöhter Steuerausweis“ erging nun ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs in 
einem österreichischen Verfahren, welches der deutschen Handhabung entgegensteht. 
 
Der Europäische Gerichtshof hat am 08. Dezember 2022 Folgendes entschieden: Hat ein Steuer-
pflichtiger eine Dienstleistung erbracht und in seiner Rechnung einen Mehrwertsteuerbetrag ausge-
wiesen, der auf der Grundlage eines falschen Steuersatzes berechnet wurde, schuldet er den zu 
Unrecht in Rechnung gestellten Teil der Mehrwertsteuer nicht, wenn keine Gefährdung des 
Steueraufkommens vorliegt, weil diese Dienstleistung ausschließlich an Endverbraucher erbracht 
wurde, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Somit kam es auf die zweite Frage, die sich mit 
der Berichtigung der Rechnungen befasste, nicht mehr an. 
 
Tipp: Die Regelungen zur Anwendung des § 14c Abs. 1 UStG werden nun geändert bzw. unions-

konform ausgestaltet werden müssen.  
 

Kassenführung . Keine hohen Hürden für den Übergang von einer Kassen-Nach-
schau zu einer Außenprüfung 
 
Seit 2018 besteht die Möglichkeit einer Kassen-Nachschau (§ 146b AO). Dies ist ein eigenständiges 
Verfahren zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte, u. a. im Zusammenhang mit der 
ordnungsgemäßen Erfassung von Geschäftsvorfällen. Die Kassen-Nachschau erfolgt grundsätzlich 
beim Steuerpflichtigen durch einen Amtsträger der Finanzbehörde – und zwar ohne vorherige 
Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung. Das Finanzgericht Hamburg hat sich nun mit den 
Voraussetzungen für den Übergang zu einer Außenprüfung beschäftigt. 
 
Der Entscheidung vom 30. August 2022 lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
 
Am 15. September 2021 erfolgte bei einem Restaurant (GmbH) eine Kassen-Nachschau. Der Umfang 
der Nachschau beinhaltete die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung. Die von den Prüfern erbetenen 
Aufzeichnungen stellten die Mitarbeiter der GmbH den Prüfern nicht zur Verfügung. Begründung: Die 
Unterlagen seien im Büro des Geschäftsführers verschlossen und nur dieser habe zu dem Büro einen 
Schlüssel. 
 
Die Prüfer übergaben eine Liste der nachzureichenden Unterlagen. In der Folgezeit wurden die 
Unterlagen an einen der Prüfer übergeben.  
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Mit Bescheid vom 11. Oktober 2021 teilte das Finanzamt der GmbH den Übergang zu einer Außen-
prüfung gemäß § 146b Abs. 3 AO mit. Diese sollte sich auf den Zeitraum 2017 bis 2019 erstrecken und 
neben der Körperschaftsteuer auch die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuer umfassen.  
 
Die hiergegen gerichtete Klage hat das Finanzgericht Hamburg als unbegründet abgewiesen – und 
zwar aus folgenden Erwägungen: 
 
Werden dem Prüfer bei der Kassen-Nachschau nicht die erbetenen Unterlagen übergeben, ist dies ein 
Grund, den Übergang zur Betriebsprüfung anzuordnen.  
 
Weitere Voraussetzungen sind in § 146b Abs. 3 AO nicht normiert und nach Meinung des Finanz-
gerichts Hamburg auch nicht erforderlich. Denn der Steuerpflichtige ist nicht schlechter gestellt, als 
wenn er eine „normale“ Prüfungsanordnung gemäß § 196 AO erhalten hätte. Insbesondere handelt es 
sich bei dem § 146b Abs. 3 AO nicht um eine Norm mit Bestrafungscharakter. 
 
Der Innendienst oder der Prüfer, der die Kassen-Nachschau durchgeführt hat, ist nicht verpflichtet, 
nachträglich eingereichte Unterlagen vollständig zu überprüfen. Denn dies, so das Finanzgericht, ist 
Aufgabe einer Außenprüfung.  
 
Es ist nicht erforderlich, dass es sich bei den Feststellungen während der Kassen-Nachschau um 
unstreitige Feststellungen handelt.  
 
Es ist auch nicht die Aufgabe des Gerichts, vorab im Rahmen der Überprüfung der Übergangs-
anordnung selbst eine Belegprüfung durchzuführen. Ebenfalls muss keine vollständige rechtliche 
Überprüfung der streitigen Fragen im Rahmen dieses Gerichtsverfahrens vorgenommen werden. Eine 
Grenze ist nur dann erreicht, wenn die Feststellungen des Betriebsprüfers greifbar rechtswidrig sind. 
 
Tipp: Das Finanzgericht Hamburg hat die Revision nicht zugelassen. Die GmbH hat aber Nicht-

zulassungsbeschwerde eingelegt.  
 

Gewerblicher Rechtsschutz . O sole mio – Keine Urheberrechtsverletzung durch 
Hintergrundmusik bei Pizzalieferdienst 
 
AG Frankfurt a.M., Urteil vom 09.12.2022, Az. 32 C 1565/22 
 
Wie das Amtsgericht Frankfurt a.M. entschieden hat, schuldet ein Pizzalieferdienst keinen urheber-
rechtlichen Schadenersatz wegen des Abspielens von Musik im Verkaufsraum. 
 
Der Beklagte betreibt in Rüsselsheim eine Pizzeria, die über einen Lieferdienst verfügt. Der Großteil der 
verkauften Speisen wird über diesen Lieferdienst zu den Kunden gebracht. Einige Kunden suchen aber 
auch das Geschäft der Beklagten auf, um bestellte Speisen dort abzuholen. Darüber hinaus verfügt die 
Pizzeria über einen Gastraum mit ca. 5 Tischen. In diesem Gastraum war an der Wand ein Fernseher 
angebracht und angeschlossen. Der Beklagte und seine Familie wohnen in demselben Haus, in dem 
sich die Pizzeria befindet. In den Geschäftsräumen halten sich auch zeitweise die Kinder des Beklagten 
auf. 
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Die Klägerin nahm den Beklagten anlässlich einer – vermeintlich – öffentlichen Wiedergabe urheber-
rechtlich geschützter Musikwerke auf Schadensersatz in Anspruch. Vorausgegangen waren drei 
Besuche eines Außendienstmitarbeiters der Klägerin in der vom Beklagten betriebenen Pizzeria. Dabei 
sei jeweils ein Fernseher mit angestelltem Ton gelaufen. 
 
Die Schadenersatzklage wurde vom zuständigen Amtsgericht jedoch abgewiesen. Nach Ansicht des 
Gerichts sei es nicht zu einer öffentlichen Wiedergabe im Sinne des Urheberrechtsgesetztes 
gekommen. Denn, so das Gericht, eine öffentliche Wiedergabe setze voraus, dass viele Personen 
beschallt würden und es sich nicht bloß um einen abgegrenzten Kreis von untereinander persönlich 
verbundenen Personen handele. 
 
Den Schwerpunkt der Tätigkeit sah das Gericht in dem vorliegenden Fall im Betrieb des Lieferdienstes, 
bei dem die Kunden telefonisch bestellen und das Geschäft überwiegend nicht betreten würden. Die 
Anzahl der Selbstabholer beschränke sich auf circa 10 Personen pro Tag.  
 
Die darüber hinaus im Geschäft anwesenden Mitarbeiter und Familienangehörige des Beklagten stellten 
nach Ansicht des Gerichts keine Öffentlichkeit im Sinne des Gesetzes dar. Außerdem setze eine 
öffentliche Wiedergabe voraus, dass sich der Nutzer gezielt an das Publikum wende. Das Publikum 
müsse außerdem für die Wiedergabe bereit sein und nicht bloß zufällig erreicht werden. Dies sei hier 
nicht der Fall. Die Selbstabholer würden – vergleichbar den Wartenden in einer Zahnarztpraxis – ohne 
ihr Wollen und ohne Rücksicht auf ihre Aufnahmebereitschaft zwangsläufig von der Hintergrundmusik 
erreicht, während sie auf ihre Pizza warteten. 
 
Das Urteil ist zwischenzeitlich rechtskräftig. 
 

Gewerblicher Rechtsschutz . Veröffentlichung eines Fotos von einer Fototapete 
kann Urheberrecht verletzen! 
 
LG Köln, Urteil vom 18.08.2022 - 14 O 350/21 
 
Das Landgericht Köln hat einen Vermieter von Ferienwohnungen auf Unterlassung, Auskunft und 
Schadenersatz verurteilt, weil er sein Feriendomizil mit einer urheberrechtlich geschützten Fototapete 
versehen, fotografiert und im Internet zur Vermietung angeboten hatte. 
 
Für seine Ferienwohnung erwarb der Beklagte für € 13,50 eine Fototapete mit einem Blumenmotiv. 
Diese brachte er an der Schlafzimmerwand hinter dem Bett an, fotografierte die Wohnung – mit der 
Tapete im Schlafzimmer – und stellte die Fotos auf seiner Website sowie mehreren Buchungsportalen 
online. 
 
Der Fotograf des Motives erkannte das Bild wieder. Eine Lizenz hatte er zwar der Verkäuferin der 
Fototapete aber nicht dem Beklagten für die Nutzung erteilt. Er monierte eine Verletzung seiner 
Urheberrechte durch den Beklagten, der mit dem Kauf der Tapete kein urheberrechtliches Nutzungs-
recht erworben habe. Nach erfolgloser Abmahnung auf Unterlassung, Auskunft und Feststellung der 
Schadensersatzpflicht klagte er schließlich seine Ansprüche gerichtlich ein. 
 
Vor dem Landgericht Köln hatte die Klage Erfolg!   
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Der Beklagte habe mit dem Foto, das er von dem Schlafzimmer mit der Fototapete gemacht habe, das 
auf der Tapete abgedruckte Bild des Klägers vervielfältigt und dieses durch Einstellen auf der Website 
und in Buchungsportalen öffentlich zugänglich gemacht.  
 
Hierzu sei er nicht berechtigt gewesen, da durch den bloßen Kauf der Fototapete auch nicht konkludent 
eine Lizenz des Beklagten für die Vervielfältigung erworben worden sei. Denn, so die Richter, würden 
nach dem Zweckübertragungsgedanken nur die nach dem Vertragszweck unbedingt notwendigen 
Nutzungsrechte eingeräumt. Beim Kauf einer Fototapete gehörten die Rechte zur Vervielfältigung und 
öffentlichen Zugänglichmachung im Internet jedoch nicht dazu. Der Zweck des Kaufvertrags über die 
Tapete beschränke sich vielmehr auf die Übertragung des Eigentums an der Tapete zum Zweck des 
Tapezierens. Der gewerbliche Charakter der Beklagten ändere daran nichts. 
 
Das Gericht ließ zugunsten des Beklagten auch nicht das Argument gelten, dass es sich bei der 
Fototapete nur um ein „unwesentliches Beiwerk“ im Sinne des § 57 UrhG handeln würde und so die 
Verwendung erlaubt sei. Denn unwesentlich sei ein Werk nur, wenn es weggelassen oder ausgetauscht 
werden könnte, ohne dass dies dem durchschnittlichen Betrachter auffiele oder ohne dass die Gesamt-
wirkung des Hauptgegenstands in irgendeiner Weise beeinflusst werde. Daran fehle es nach Ansicht 
des Gerichts in dem vorliegenden Fall.  
 
Die Fototapete und somit das urheberrechtlich geschützte Werk des Klägers sei ein zentrales Element 
in der Zimmergestaltung und dort prominent an der rückwärtigen Wand platziert, die den wesentlichen 
Teil des zu Werbezwecken ins Internet eingestellten Lichtbildes ausmache. Dass die Fototapete nicht 
ausgetauscht werden könne, zeige ein Vergleich mit einem anderen Zimmer, das nur weiß gestrichene 
Wände habe. 
 
Die Verletzung war auch schuldhaft, da derjenige, der von fremden Lichtbildern Gebrauch mache, indem 
er diese in seinem Internetauftritt veröffentliche, sich vergewissern müsse, dass dies mit Erlaubnis des 
Berechtigten geschehe. Diese Gewissheit hatte sich der Beklagte im Vorwege nicht verschafft. 
 
Diesseits ist nicht bekannt, ob die Entscheidung rechtskräftig ist. 
 

Arbeits- und Sozialversicherungsrecht . Unfallversicherungsschutz endet nicht 
an der Tür – Sturz beim Kaffee holen im betrieblichen Sozialraum 
 
LSG Hessen, Urteil vom 07.02.2023, Az. L 3 U 202/21 
 
Das Landessozialgericht Hessen hat entschieden, dass eine Verletzung eines Mitarbeiters auf dem 
Weg zu einem im Betriebsgebäude aufgestellten Getränkeautomaten als Arbeitsunfall zu bewerten sei. 
 
Passiert war das Unglück einer Verwaltungsangestellten eines Finanzamtes als sie sich in dem betrieb-
lichen Sozialraum an dem dort aufgestellten Getränkeautomaten einen Kaffee holen wollte. Sie rutschte 
auf dem Weg zum Automaten aus, fiel hin und erlitt einen Lendenwirbelbruch. Diesen Unfall wollte die 
Geschädigte als Arbeitsunfall anerkannt wissen. Die beklagte Unfallkasse lehnte den Antrag jedoch mit 
dem Argument ab, dass der Versicherungsschutz regelmäßig mit dem Durchschreiten der Kantinentür 
ende. 
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Das sah das Landessozialgericht anders und gab der Verunglückten Recht. Der Sturz sei als 
Arbeitsunfall anzuerkennen. Das Zurücklegen des Weges, um sich einen Kaffee an einem im 
Betriebsgebäude aufgestellten Automaten zu holen, habe im inneren Zusammenhang mit der versicher-
ten Tätigkeit der Angestellten gestanden, so das Gericht. Sei ein Beschäftigter auf dem Weg, um sich 
Nahrungsmittel zum alsbaldigen Verzehr zu besorgen, sei er nach dem Urteil der Richter grundsätzlich 
gesetzlich unfallversichert. 
 
Betont wurde seitens des Gerichts, dass hier ein anderer Vorgang gegeben sei als beim Kauf von 
Lebensmitteln für den häuslichen Bereich. Ein solcher Weg sei nicht unfallversichert. Ebenso sei die 
Nahrungsaufnahme selbst dem privaten Lebensbereich zuzurechnen und daher grundsätzlich nicht in 
der gesetzlichen Unfallversicherung versichert. 
 
Der Unfallversicherungsschutz auf dem Weg zum Getränkeautomaten ende entgegen der Auffassung 
der Unfallkasse nicht an der Tür des Sozialraums, der sich innerhalb des Betriebsgebäudes befinde. 
Dieser Raum gehöre eindeutig in den Verantwortungsbereich des Arbeitgebers. Darüber hinaus sei der 
Sozialraum zum Zeitpunkt des Unfalls auch nicht als Kantine beziehungsweise zur Nahrungsaufnahme 
genutzt worden.  
 
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, das Gericht hat die Revision zugelassen. 
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